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21'11 lAB 

1992 .. 06 .. 0·2 
betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. ZU ~J.6~/J 

Hofer und Kollegen vom 3. April 1992, Nr. 

2768/J-NR/1992. "Verbot von Motorfahrzeugen 

auf dem Inn mit Wirkung vom 1. Juni 1992" 

Ihre Fragen 

"Welche Gründe waren dafür maßgeblich. daß für den Inn
abschnitt zwischen der Einmündung der Antiesen und der Ein
mündung der Mattig keine fünfjMhrige Ub~rgangsfrist für die 
Verwendung von Motorfahrzeugen eingerMumt wurde? 

Sind Sie bereit, die Verordnung dahingehendabzuMndern, daß 
auch fUr den Innabschnitt zwischen der Einmündung der Antiesen 
und der Mattig eine fUnfjährige übergangsfrist fUr die Ver
wendung von Motorfahrzeugen eingeräumt wird? 

Wenn nein, warum nicht? 

Warum wurde nicht versucht, mit dem zuständigen Landes
fischereiverband eine einvernehmliche Regelung in dieser Frage 
zu erreichen? 

Ist das Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr allenfalls bereit, den Fischereiberechtigten im Inn
abschnitt zwischen der EinmUndung der Antiesen und der Mattig 
Entschädigungen fUr ihre nun wertlosen Investitionen in Motor
fahrzeuge zu gewähren? 

Wenn nein, warum nicht?" 

darf ich wie folgt beantworten: 

FUr den fraglichen Abschnitt des Inn, der im Ubrigen gemäß 

Verordnung der Oberösterreichischen Landesregierung vom 

10. Juli 1978 ein Naturschutzgebiet darstellt, wurde bereits 

im Jahr 1975 durch Verordnung des Bundesministers für Verkehr 

ein allgemeines Fahrverbot erlassen. von dem lediglich 
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Einsatzfahrzeuge, Fahrzeuge ohne maschinellen Antrieb und 

Fahrzeuge für gewerbliche Zwecke ausgenommen waren. Es be

stand somit keinerlei Anlaß dafür. dieses Verbot für eine 

"übergangsfrist von fUnf Jahren" aufzuheben. 

Die bisherige Regelung enthielt keinerlei fischereispezifische 

Ausnahmen, weshalb die Notwendigkeit einer Absprache mit dem 

Landesfischereiverband nicht gegeben war. 

Wien, am /I. ~(..U1, 1992 

Der Bundesminister 
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